
Eigenmietwert
Komitee verlangt Härtefallregelung

Über 6000
Stimmen für
Milderung
des Mietwerts

Zürich hat einen hohen Eigenmiet-
wert, mildert diesen aber mit einer
Härtefall- und einer Unternutzungs-
regelung. Ein Komitee fordert einen
Härtefallabzug jetzt auch im Aargau.

er Entscheid des Gros-
sen Rates, den Eigen-
mietwert per 1. Januar
2016 nach oben anzu-
passen, sodass er wie-
der der Mindestanfor-

derung des Bundesgerichts entspricht,
hat viele Diskussionen ausgelöst – be-
sonders bei Eigenheimbesitzern. Einer
von ihnen, der Rentner Walter Richner
aus Benzenschwil, hat gar eine Online-
Petition gegen die Erhöhung lanciert.
Sein Ziel waren 1000 Stimmen. Nach
einem Artikel in der az schnellten die
Zahlen auf mittlerweile 6 100 Stimmen
hoch.

Denn viele Leute fragten sich, ob sie
sich das wirklich gefallen lassen müs-
sen, so Richner. Er selbst fragte sich,
wie sich eine Rücknahme der Erhö-

D
hung durch den Grossen Rat erreichen
liesse. Zur Beantwortung dieser und
weiterer Fragen gründete er mit Gleich-
gesinnten das Komitee «Eigenmiet-
wert-Nein». Bei ihm meldeten sich von
der Erhöhung besonders Betroffene,
die laut Richner «in echte finanzielle
Schwierigkeiten geraten oder sogar ge-
zwungen werden, eine Hypothek auf-
zunehmen, um die laufenden Kosten
bezahlen zu können. Oder im
schlimmsten Fall ihr Eigentum verkau-
fen müssen, um überhaupt noch über
die Runden zu kommen». Offenkundig
trifft die Erhöhung vorab Pensionierte
mit naturgemäss tieferem Einkommen.

Für solche Betroffene fordert das Ko-
mitee jetzt eine besondere Regelung.
Richner: «Die Kantone Zürich, Luzern,
St. Gallen und Graubünden kennen
Härtefall-Regelungen, die bei solchen
drastischen Situationen greifen und die

Eigenmietwert-Problematik entschär-
fen. Dort können Betroffene mit einer
Eigenmietwertreduktion rechnen.»

Härtefallrechner aufgeschaltet
Ob man davon betroffen sein könnte,

kann man über einen Härtefallrechner
herausfinden. Das Komitee hat den
Zürcher Härtefallrechner auf www.ei-
genmietwert-nein.ch aufgeschaltet.
Nochmals Richner: «Eine Härtefallrege-
lung kennt der Aargau bislang nicht.
Offenbar haben die Regierung und der
Grosse Rat ihre ‹Hausaufgaben› nicht
gemacht. Das Komitee hat sich unter
anderem zum Ziel gesetzt, die Politik
aufzufordern genau diesen Mangel zu
beheben.» Auch wenn der Aargau eine
eigene Härtefall-Lösung einführen soll-
te, sei damit der Kampf um eine ge-
rechtere Eigenmietwertbesteuerung
noch nicht vorbei, so Richner weiter.

Der az liegt der Fall eines Ehepaars
vor, das über AHV- und Pensionskas-
sen-Renten von zusammen 49 000
Franken verfügt. Der Kanton schlägt ei-
nen Mietwert für ihr selbstbewohntes
Haus von 25 000 Franken drauf. Dies
erhöht ihr Einkommen fiktiv auf knapp
75 000 Franken. Selbst nach Abzug der
Krankenversicherungsprämien bleibt
dem Ehepaar ein Einkommen, das zu
hoch ist, als dass es Anspruch auf Er-
gänzungsleistungen hätte, obwohl es
darauf angewiesen ist. Mit einer Härte-
fallregelung wie in Zürich würde der
Mietwert in diesem Fall um rund 7000
auf knapp 18 000 Franken gesenkt, da-
mit er nicht mehr als einen Drittel des
verfügbaren Einkommens ausmacht.

Kommt Vorstoss im Grossen Rat?
Hat das Anliegen im Aargau Chan-

cen? Laut SVP-Nationalrat Hansjörg

Knecht, Präsident des Hauseigentümer-
verbandes (HEV Aargau), ist der Ruf
nach einem Unternutzungsabzug und
einer Härtefallklausel schon länger ein
Thema. Derzeit laufen Abklärungen, ob
im Aargau ein entsprechender Vorstoss
eingebracht werden soll. Ein Unternut-
zungsabzug könnte grundsätzlich Sinn
machen, so Knecht, «auch wenn das
Steueramt dies dann sehr restriktiv
handhaben würde und die Beweislast
beim Eigentümer läge». Zur Frage einer
Härtefallregelung gibt er zu bedenken,
dass der Aargau im Gegensatz zu an-
dern Kantonen einen Kleinverdienerab-
zug kennt, der etwa dieselbe Wirkung
habe. Es gelte jetzt, abzuklären, wie die
Härtefallregelung in anderen Kantonen
genutzt wird und was sie den Betroffe-
nen bringt, sowie wie sich Kleinverdie-
nerabzug und Härtefallregelung mitein-
ander vertrügen.

Dieter Egli, Co-Fraktionspräsident
der SP im Grossen Rat, will sich nicht
gleich grundsätzlich gegen eine Härte-
fallregelung stemmen: «Solche Rege-
lungen machen vielfach Sinn. Wenn es
beim Eigenmietwert in anderen Kanto-
nen solche gibt und ein Vorschlag auch
im Aargau käme, würde ich mir den
anschauen – wobei ich nur für mich
sprechen kann, weil wir das in der
Fraktion noch gar nicht besprechen
konnten.» Es wäre natürlich vorgängig
abzuklären, mit wie vielen Fällen zu
rechnen wäre. Egli: «Das dürfen nur
sehr wenige sein. Sollten es sehr viele
werden, wäre dies ein No-Go. Denn
dann ginge es Richtung Aushöhlung
des Gesetzes.»

VON MATHIAS KÜNG

Härtefallabzug ja oder nein?
Stimmen Sie ab auf
www.aargauerzeitung.ch

Löste Debatte über den Eigenmietwert aus: Rentner Walter Richner und seine Frau Hannah Richner. CHRIS ISELI

Der Staat erhebt von den Besitzern
von selbstbewohntem Eigentum ei-
nen Eigenmietwert, den er auf ihr
Einkommen draufschlägt. Im Ge-
genzug dürfen diese Schuldzinsen
und Unterhaltskosten sowie die Kos-
ten werterhaltender Erneuerungen
in Abzug bringen. Der Eigenmiet-
wert ist gleichwohl seit Jahrzehnten
ein Riesenzankapfel. Denn viele Ei-
gentümer verstehen
nicht, warum sie für
die Benutzung ihres
eigenen Hauses oder
ihrer eigenen Woh-
nung eine Art Miete
zahlen müssen. Vor-
stösse zur Abschaf-
fung des Eigenmiet-
wertes sind bisher al-
lerdings spätestens an
der Urne gescheitert.

Doch jetzt gibt es
sogar in der SP-Frakti-
on im Aargauer Gros-
sen Rat Überlegun-
gen, den Eigenmiet-
wert abzuschaffen.
Die SP empfinde die-
sen als gerecht, und es
sei auch unabdingbar,
dass er mindestens
der vom Bundesge-
richt verlangten Höhe
entspreche, macht
Co-Fraktionschef Die-
ter Egli deutlich. Sonst
wären die Mieter be-
nachteiligt. Doch der
Eigenmietwert sei
sehr komplex, Betrof-
fene könnten kaum
nachvollziehen, wie er
errechnet wird. Egli:
«Ich begreife deshalb
Leute, die fragen, was das Ganze
soll.» Darum sei gar das Einreichen
einer Standesinitiative durch die SP

im Grossen Rat zur Abschaffung die-
ses Instruments auf Bundesebene
denkbar. «Im Gegenzug», so Egli,
«müssten natürlich auch Schuld-
zins- und Unterhaltskostenabzug ge-
strichen werden». Es gebe Berech-
nungen, dass der Staat dadurch fi-
nanziell nichts verliere. Wenn dem
so wäre, sagt Egli, «wäre es wirklich
unnötig, Eigenheimbesitzer und die
Steuerbehörden mit komplexen Be-
rechnungen zu belasten, wenn es
einfacher geht».

Einmaliges Wahlrecht?
Der Präsident des Aargauer Hausei-

gentümerverbandes und SVP-Natio-
nalrat Hansjörg Knecht
setzt nach an der Urne
abgelehnten Initiativen
auf die «Motion Eg-
loff». Damit beantragt
der Präsident des HEV
Schweiz, SVP-National-
rat Hans Egloff, ein
einmaliges Wahlrecht
beim Eigenmietwert
für alle, also nicht nur
für eine bestimmte Al-
tersgruppe. Wird das
Wahlrecht ausgeübt,
so entfällt die Eigen-
mietwertbesteuerung.
Im Gegenzug sollen
der Schuldzinsabzug
sowie der Abzug für
die effektiven Unter-
haltskosten beschränkt
werden. Die Versiche-
rungsprämien und die
Kosten der Verwaltung
wären nicht mehr ab-
ziehbar. Nur die Kos-
ten für Massnahmen,
die dem Energiesparen
und der Denkmalpfle-
ge dienen, könnten
weiter wie heute abge-
zogen werden. Wer
vom Wahlrecht keinen
Gebrauch macht, für
den bliebe alles beim

Alten, so Knecht. Der Nationalrat hat
die Motion mit 93 : 90 gutgeheissen.
Jetzt ist der Ständerat am Zug. (MKU)

SP-Standesinitiative
zum Eigenmietwert?
Soll der Eigenmietwert
abgeschafft werden? Die
SP-Fraktion denkt über eine
Standesinitiative nach.

«Man müsste auch
Schuldzins- und
Unterhaltskosten-
abzug streichen.»
Dieter Egli Grossrat,
Co-Präsident SP-Fraktion

«Die Motion Eg-
loff verlangt ein
einmaliges Wahl-
recht für alle.»
Hansjörg Knecht Präsident
HEV Aargau, SVP-Nationalrat

CVP-Fraktionschef Peter Voser schreibt in
einer Interpellation, die Erhöhung des Ei-
genmietwerts bringe eine fiktive Erhöhung
des Einkommens. «Es wäre sinnvoll, gewis-
se Kompensationsmöglichkeiten anzubie-
ten», gerade für ältere Liegenschaftsbesit-
zer, schlägt er vor. Und fragt, ob sich die
Regierung einen fiktiven Schuldenabzug
vorstellen könne, im Gegenzug zum Eigen-
mietwert als fiktivem Einkommen.

Diese antwortet, eine erneute steuerli-
che Besserstellung der Wohneigentümer
durch eine Kompensation der Eigenmiet-
wertanpassungen lasse sich weder recht-
lich noch sachlich rechtfertigen. Würde
der Eigenmietwert nicht besteuert, wür-
den Eigentümer gegenüber Mietern «steu-

erlich ungerechtfertigt bevorzugt». Die
Frage eines fiktiven Schuldenabzugs sei so-
mit hinfällig. Wegen geringer Anwendungs-
möglichkeit und um das kantonale Steuer-
gesetz nicht weiter zu verkomplizieren, ha-
be der Gesetzgeber bei der Gesetzesrevisi-
on bewusst auf die Einführung eines Un-
ternutzungsabzugs verzichtet.

Aufschlag sinkt auf 16,7 Prozent
Eine kleine gute Nachricht gibt es aber

für Bewohner selbst genutzter Eigenhei-
me. Die Regierung schreibt in Beantwor-
tung eines FDP-Vorstosses, sie sei in Bern
vorstellig geworden, damit der bei der di-
rekten Bundessteuer erhobene Zuschlag
von 20 Prozent auf die aargauischen Eigen-
mietwerte gesenkt wird. Diesen Zuschlag
gibt es, weil der Eigenmietwert bei der
Bundessteuer mindestens 70 Prozent der
Marktmietwerte betragen muss. Aufgrund
der Erhöhung im Aargau von rund 54 auf
60 Prozent werde Bern den Zuschlag sen-
ken. Und zwar von 20 auf 16,7 Prozent.

Die Regierung hält nichts
von Unternutzungs- und
fiktivem Schuldenabzug.

Regierung ohne Musikgehör

VON MATHIAS KÜNG

«Insbesondere
ältere Personen
können damit in
finanzielle Bedräng-
nis kommen.»
Peter Voser Fraktionschef CVP

Im Kanton Aargau ist der Eigenmietwert
per 1. Januar wieder auf 60 Prozent des
Mietwertes einer Liegenschaft angehoben
worden. Im Kanton Zürich gilt gar ein sol-
cher von 70 Prozent. Zürich gewährt Ei-
gentümern von selbst genutztem Wohnei-
gentum dafür unter bestimmten Umstän-
den einen «angemessenen Einschlag» auf
den Eigenmietwert. Dieser «Einschlag»
kommt dann zum Tragen, wenn der Ei-
genmietwert «zu den Einkommens- und
Vermögensverhältnissen des Steuerpflich-
tigen in einem offensichtlichen Missver-
hältnis steht». In der Regel ist das gege-
ben, wenn der Eigenmietwert höher ist

als ein Drittel der Einkünfte, die dem
Steuerpflichtigen und den im Haushalt le-
benden «selbstständig steuerpflichtigen
Personen» (gemeint sind zum Beispiel
Konkubinatspartner, volljährige Kinder)
für die Lebenshaltung zur Verfügung ste-
hen. Dabei werden auch die Vermögens-
verhältnisse berücksichtigt. Ein den Rah-
men nicht voll ausschöpfender «Ein-
schlag» ist insbesondere zu gewähren,
wenn der Betroffene Vermögenswerte
hat, die er – ohne dass das selbst genutzte
Wohneigentum veräussert werden müsste
– für die Lebenshaltungskosten heranzie-
hen müsste.

Roger Keller, Sprecher der Zürcher Fi-
nanzdirektion, zur az: «Absicht dieser Re-
gelung ist, dass niemand wegen des Ei-
genmietwerts seine selbstbewohnte Lie-
genschaft verkaufen muss. Die Steuer-
pflichtigen müssen den Einschlag in ihrer
Steuererklärung grundsätzlich selber vor-
nehmen – ist der Fall aber offensichtlich,
kann dies auch der Steuerkommissär von

sich aus tun.» Im Zürcher Steuerbuch ist
ein Berechnungsbeispiel publiziert. Wenn
jemand für seine Lebenshaltung 48 500
Franken zur Verfügung hat und dem ein
Eigenmietwert von 22 500 Franken gegen-
übersteht, kann dieser so weit reduziert
werden, dass er nur noch einem Drittel
der zur Verfügung stehenden Mittel ent-
spricht. Er wird dann auf 16 100 Franken
gesenkt. Keller: «Dieses Beispiel enthält
wohl nicht ganz unübliche Grössenord-
nungen. In einem solchen Fall könnte sich
die Steuerbelastung je nach Tarif und Ge-
meinde für die Staats- und Gemeindesteu-
ern um total 600 bis 800 Franken redu-
zieren (ohne Bundessteuer).»

Staat nur im Notfall angehen
Darüber, wie viele Eigentümer diese

Regelung nutzen, hat der Kanton laut
Keller keine Daten, da die Steuererklä-
rungen in den Gemeinden bearbeitet
werden. Auch die Stadt Zürich weist die-
se Abzüge nicht separat aus. Zahlen hat

auch der Hauseigentümerverband Zürich
nicht. Direktor Albert Leiser sagt aber:
«Es macht mich wahnsinnig, wenn ich se-
he, wie viele Pensionierte massiv von der
Eigenmietwertbesteuerung betroffen
sind.» Losgelöst von der Frage über den
Eigenmietwert überhaupt erachtet er die
Härtefallregelung und den im Kanton Zü-
rich ebenfalls geltenden Unternutzungs-
abzug «als gute Ventile, um zu verhin-
dern, dass Leute ihr Haus verkaufen müs-
sen, wenn der Eigenmietwert zu sehr
drückt». Schliesslich habe man ein Leben
lang gespart, um im Alter etwas zu haben
und niemandem auf der Tasche liegen zu
müssen. Leiser: «Wenn Pensionäre ihr
Haus dann doch verkaufen müssen, fin-
den sie meist nur eine teure Wohnung.
Diese hätten von ihren Eltern gelernt, ei-
genverantwortlich zu handeln und nur
zum Staat zu gehen, wenn es nicht an-
ders möglich ist. Vielen bleibe dann aber
nichts anderes übrig, als Ergänzungsleis-
tungen zu beantragen.

So mildert Zürich seinen hohen Eigenmietwert

VON MATHIAS KÜNG

Niemand soll wegen des Eigen-
mietwerts seine selbstbewohn-
te Liegenschaft verkaufen
müssen.

bis 800 Franken Steuern
kann man in Zürich bei Kan-
ton und Gemeinde sparen,
wenn beispielsweise Mitteln
für die Lebenshaltung von
48 500 Franken ein Eigen-
mietwert von 22 500 Franken
gegenübersteht. Dann wird
dieser um 6400 auf noch
16 100 Franken gesenkt, da-
mit er ein Drittel des Einkom-
mens nicht mehr übersteigt.

600
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Für solche Betroffene fordert das Ko-
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Richner: «Die Kantone Zürich, Luzern,
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Härtefall-Regelungen, die bei solchen
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abgeschafft werden? Die
SP-Fraktion denkt über eine
Standesinitiative nach.

«Man müsste auch
Schuldzins- und
Unterhaltskosten-
abzug streichen.»
Dieter Egli Grossrat,
Co-Präsident SP-Fraktion

«Die Motion Eg-
loff verlangt ein
einmaliges Wahl-
recht für alle.»
Hansjörg Knecht Präsident
HEV Aargau, SVP-Nationalrat

CVP-Fraktionschef Peter Voser schreibt in
einer Interpellation, die Erhöhung des Ei-
genmietwerts bringe eine fiktive Erhöhung
des Einkommens. «Es wäre sinnvoll, gewis-
se Kompensationsmöglichkeiten anzubie-
ten», gerade für ältere Liegenschaftsbesit-
zer, schlägt er vor. Und fragt, ob sich die
Regierung einen fiktiven Schuldenabzug
vorstellen könne, im Gegenzug zum Eigen-
mietwert als fiktivem Einkommen.

Diese antwortet, eine erneute steuerli-
che Besserstellung der Wohneigentümer
durch eine Kompensation der Eigenmiet-
wertanpassungen lasse sich weder recht-
lich noch sachlich rechtfertigen. Würde
der Eigenmietwert nicht besteuert, wür-
den Eigentümer gegenüber Mietern «steu-

erlich ungerechtfertigt bevorzugt». Die
Frage eines fiktiven Schuldenabzugs sei so-
mit hinfällig. Wegen geringer Anwendungs-
möglichkeit und um das kantonale Steuer-
gesetz nicht weiter zu verkomplizieren, ha-
be der Gesetzgeber bei der Gesetzesrevisi-
on bewusst auf die Einführung eines Un-
ternutzungsabzugs verzichtet.

Aufschlag sinkt auf 16,7 Prozent
Eine kleine gute Nachricht gibt es aber

für Bewohner selbst genutzter Eigenhei-
me. Die Regierung schreibt in Beantwor-
tung eines FDP-Vorstosses, sie sei in Bern
vorstellig geworden, damit der bei der di-
rekten Bundessteuer erhobene Zuschlag
von 20 Prozent auf die aargauischen Eigen-
mietwerte gesenkt wird. Diesen Zuschlag
gibt es, weil der Eigenmietwert bei der
Bundessteuer mindestens 70 Prozent der
Marktmietwerte betragen muss. Aufgrund
der Erhöhung im Aargau von rund 54 auf
60 Prozent werde Bern den Zuschlag sen-
ken. Und zwar von 20 auf 16,7 Prozent.

Die Regierung hält nichts
von Unternutzungs- und
fiktivem Schuldenabzug.

Regierung ohne Musikgehör

VON MATHIAS KÜNG

«Insbesondere
ältere Personen
können damit in
finanzielle Bedräng-
nis kommen.»
Peter Voser Fraktionschef CVP

MILITÄR
Beförderungen
von Offizieren
Auf den 1. April sind folgende Aargauer
Offiziere befördert worden. Oberst i Ast:
Andreas Hensch, Berikon; Daniel Krauer,
Nesselnbach. Oberst: Rolf Bohler, Stau-
fen. Oberstleutnant: Rolf Huser, Schnei-
singen. Major: Martin Burke, Nussbau-
men; Cyril Duruz, Rheinfelden; Hans Ru-
dolf Lauper, Brugg; Marco Mainardi, Bi-
berstein; Armando Nold, Wettingen; Die-
ter Schweizer, Zofingen; Bruno Tüscher,
Münchwilen. Hauptmann: Matthias Suter,
Aarburg; Samuel Suter, Schöftland. Ober-
leutnant: Valentin Anklin, Aarau; Danijel
Arsic, Suhr; Antonio Brando, Döttingen;
Nickolas Brütsch, Würenlos; Mischa
Hardmeier, Seengen; Manuel Hartmann,
Hornussen; Martin Lindegger, Gränichen;
Benjamin Lutz, Egliswil; Bilaal-Ali Shaikh,
Rombach; Daniel Stäuble, Sulz; Emil Stur-
zenegger, Brugg; Rafael Tanner, Lenz-
burg; Alan Weber, Menziken; Yanick Wet-
ter, Aarau. (H.P.W.)

GEWERBEVERBAND
Ja zur Reduktion der
Grundbuchabgabe
Der Vorstand des Aargauischen Gewer-
beverbands (AGV) hat die Parolen zu
den kantonalen Abstimmungsvorlagen
vom 5. Juni gefasst. Er unterstützt die
Vorlage zur Abschaffung des Steueran-
teils an der Grundbuchabgabe, wie sie
vom Grossen Rat beschlossen wurde.
Dies teilt der AGV mit. Diese Abgabe
sollte bloss den Verwaltungsaufwand
decken. Stattdessen beinhalte sie einen
Steueranteil von rund 36 Millionen Fran-
ken pro Jahr. Das sei ungerecht. Die Ab-
schaffung des Steueranteils würde Ge-
werbe und Private entlasten und die At-
traktivität des Kantons Aargau steigern.
Weiter lehnt der AGV die Volksinitiative
«Kinder und Eltern für familienergän-
zende Betreuungsstrukturen» und den
Gegenvorschlag ab. Eine kantonale
einheitliche Lösung, wie sie beide Vor-
lagen vorsehen, sei nicht zielführend
und daher abzulehnen. (AZ)

NACHRICHTEN

Vor einigen Tagen hat die Weigerung
zweier muslimischer Schüler im Kanton
Baselland, ihrer Lehrerin die Hand zu ge-
ben, ein enormes Echo ausgelöst. Wie
kann der Staat da Schulen helfen? Der
Kanton Aargau hat bereits 2008 einen
Leitfaden zu Fragen wie Schwimmunter-
richt, Kopftuchtragen
etc. erstellt. Dieser wur-
de seither aber nicht ak-
tualisiert. Die Spreche-
rin des Bildungsdepar-
tements, Simone Strub,
erklärte dazu, man stel-
le ihn schon länger
nicht mehr zur Verfü-
gung. Der Dialog habe
sich bewährt. Mit zu-
nehmender Erfahrung
fühlten sich die Schulen
zudem immer sicherer.

Und doch zeigen Berichte wie die
über den verweigerten Handschlag und
die unbeholfene Reaktion der Schulbe-
hörde in Baselland: Es gibt auch heute
Verständigungsprobleme. Die CVP-
Fraktion des Grossen Rates fordert des-
halb jetzt in einer der az exklusiv vor-
liegenden Motion den Regierungsrat
auf, verbindliche Regelungen zu schaf-
fen. Konkret fordert sie:
■ Unmissverständliche Information der
Frauen und Männer mit Migrationshin-
tergrund über ihre Rechte und Pflich-
ten in unserem Rechtsstaat.
■ Klar definierte Integrationsvereinba-
rungen, unterschrieben von Frauen
und Männern. Sie sollen Voraussetzung
sein für einen Aufenthalt im Aargau.
Besonderes Augenmerk soll den Gleich-
heitsrechten gelten, der vorbehaltlosen
Akzeptanz unserer Normen und Werte.
■ Frauen mit Migrationshintergrund
aktiver zu fördern und zu fordern in
Ausbildungs- und Integrationsprogram-
men. Frauen spielen in ihren Familien
Schlüsselrollen. Sie dürfen nicht iso-
liert werden. Da sie in der Erziehung
ihrer Kinder eine Hauptverantwortung
tragen, wirke ihre gute Einbindung in
die Gesellschaft vorbeugend gegen die
Schlechterstellung der Mädchen, die
befürchtete Radikalisierung und die Bil-
dung von Parallelgesellschaften.
■ Wiedereinführung eines verbindli-
chen Leitfadens im Schulbereich, an
welchem sich die Schulen bei Unsicher-

heiten orientieren können. (Schul-
schwimmen, Schullager, Kleidervor-
schriften, gleichberechtigter Zugang
zum Bildungsangebot für Mädchen und
Knaben, religiöse Symbole an Schulen,
Riten und Bräuche, beispielsweise
Krippenspiele usw.).

«Kulturen prallen aufeinander»
Warum all diese Forderungen? CVP-

Kantonalpräsidentin und Grossrätin Ma-
rianne Binder, Verfasserin der Motion:
«Die Flüchtlingswelle aus dem Nahen Os-
ten wird die Schweiz auch in diesem Jahr
vor grosse Herausforderungen stellen. Es
halten sich immer mehr Migrantinnen
und Migranten bei uns auf, denen die
Freiheitsrechte einer westlichen Gesell-

schaft fremd sind.» Die
Verweigerung des Hand-
schlages gegenüber einer
Lehrerin in Therwil habe
schweizweit Wellen ge-
worfen, «weil es sich um
eine Respektverweige-
rung von zwei muslimi-
schen Teenagern gegen-
über einer Schweizerin
handelt». Es prallten
zwei Kulturen aufeinan-
der, und das unter-
schiedliche Verständnis

für die Achtung von Männern gegenüber
Frauen sei öffentlich und augenschein-
lich geworden, so Binder.

Die Schlechterstellung der Frauen in
Parallelgesellschaften werde ansonsten
gerne übergangen: «Doch unter dem Ti-
tel ‹verweigerter Handschlag› verbergen
sich ganz andere Diskriminierungen, wel-
chen viele Migrantinnen durch patriar-
chale Familienstrukturen ausgesetzt sind
und die ausgesprochen werden müssen.»
So gesehen sei der Vorfall nur die Spitze
des Eisberges. Es lägen ihm grundsätzli-
che Probleme zugrunde, derer sich eine
aufgeklärte Gesellschaft tabulos anneh-
men müsse, fordert die CVP-Präsidentin:
«Toleranz heisst doch nicht, dass wir uns
dauernd von einigen ideologischen Fun-
dis ‹verletzte Gefühle› vorhalten lassen,
deren Beleidigungen aber schlucken kön-
nen. Und jemandem die Hand zu verwei-
gern, ist in unserer Gesellschaft nun ein-
mal eine Beleidigung.»

Verbindlicher Leitfaden
Dazu brauche es einen verbindlichen

Leitfaden mit Regeln, die das gute Zu-
sammenleben der Kulturen gewährleis-
ten. Besonderes Augenmerk soll den
Gleichheitsrechten gelten und der vor-
behaltlosen Akzeptanz unserer Nor-
men und Werte unseres Rechtsstaates,
fordert Binder: «Es braucht keine neu-
en Gesetze, sondern die strikte Ausle-
gung und Einhaltung der bestehenden
Gesetze, keine neue Regulierung also.»

Motion Die CVP fordert klar
definierte Integrationsverein-
barungen, um Parallelgesell-
schaften zu verhindern. Und
die Wiedereinführung eines
Leitfadens für Schulen.

VON MATHIAS KÜNG

CVP: Verweigerter
Handschlag ist nur
Spitze des Eisbergs

«Die Vorgaben unse-
res Rechtsstaates
sind nicht verhandel-
bar und deren Ak-
zeptanz zwingend,
wenn ein Aufenthalt
in der Schweiz
gewünscht wird.»
Marianne Binder 
Präsidentin CVP Aargau
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